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Interview mit Tierschutzspezialist Dr. iur. Antoine F. Goetschel

Ein Tier ist keine Sache

Die Beziehung zwischen Menschen und ihren Heimtieren soll künftig besser
geschützt werden, und zwar im Interesse von Tier und Mensch. Foto. /Conradßaesch/m

Von £va

Tierhalter kümmern sich
meist kaum um die
juristischen Aspekte ihrer
Beziehung zum Tier. Erst

wenn es zu einem Streitfall
kommt, zeigt sich, wie
wenig Tierhalter durch das
Gesetz geschützt sind. Das
soll sich in Zukunft ändern.
Einer, der sich seit Jahren für
den besseren rechtlichen
Schutz von Tieren und
Tierhaltern einsetzt, ist der
Jurist Antoine F. Goetschel.

12

Me kamen Sz'e dazu, szcb /îzr de« Sc/zizfz

von Tieren einzusetzen?

Ich stiess zum Tierschutz, als mir
nach meinem Lizentiat angetragen
wurde, eine Sammlung tierschutzrecht-
lieh relevanter Erlasse zusammenzu-
stellen. Aus der Auseinandersetzung
mit diesen Erlassen entstand unter an-
derem meine Doktorarbeit. 1993 habe
ich zum Thema «Recht und Tierschutz»
ein Buch herausgegeben, das zu einer
Parlamentarischen Initiative führte,
mit welcher die Abkehr vom Sachbe-

griff beim Tier gefordert wird.

Was bedeutet das?

In der Schweiz gelten Tiere immer
noch als Sache und nicht als lebendige
Individuen. Das ist ein alter Zopf aus
dem römischen Recht, der in der Praxis

eigenartige Folgen hat. Verletzt etwa

ein Automobilist eventualvorsätzlich
einen Hund, kann der Tierhalter eine

Strafanzeige wegen Sachbeschädigung
einreichen. Doch die über den An-
schaffungswert eines Tieres hinausge-
henden Tierarztkosten gehen meistens
zu seinen Lasten, und eine Genugtu-
ung für die gefühlsmässige Belastung
durch den Unfall ist nicht vorgesehen.
Auch beim Scheidungs-, Erb-, Miet-,
Fund- und Haftpflichtrecht gibt es

Mängel. Die Parlamentarische Initiati-
ve zielte darauf ab, verschiedene Artikel
vor allem im Zivilrecht zu revidieren.

Me z'sf nzzn der Stand der Dinge in dieser

Debatte?

Nächstens wird der Bundesrat einen
Vorentwurf zur Gesetzesrevision in die

Vernehmlassung schicken, die in weni-

gen Monaten abgeschlossen sein wird.
Ich bin zuversichtlich, dass meine For-

derungen grösstenteils angenommen
werden, wodurch nicht nur die Tiere

bessergestellt würden, sondern auch
die gefühlsmässige Seite der Mensch-
Tier-Beziehung.

Was würde szcb dzzrc/z dze Gesefzesrevisiorz

/xzr Heimfiere und z'/zre Halter konkret än-
dern?

Heute werden Haustiere zum Beispiel
bei Scheidungen wie andere Gegenstän-
de dem einstigen Käufer zugesprochen,
unabhängig davon, wer der beiden Ehe-

partner zum Tier eine verantwortungs-
volle Beziehung aufgebaut hat und wer
ihm die bessere Haltung gewährleistet.
Das würde künftig anders angeschaut -
meistens wohl zugunsten der Frau. Bei

Schuldbetreibung und Konkurs wären
Heimtiere nicht mehr pfändbar. Ein wei-
terer Punkt ist die Genugtuung, die an
den Halter ausgerichtet werden soll, falls
sein Heimtier von einem Schädiger
schwer verletzt oder getötet wurde. Da

geht es um eine Art Schmerzensgeld für
den Verlust eines Tieres, das für den Hai-
ter und seine Familie einen hohen emo-
tionalen Wert hat, und zwar unabhän-
gig davon, ob es sich um einen teuren
Rassehund handelt oder um eine Pro-

menadenmischung.
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Sie erwähnten vorhin auch das Erbrecht.

Worum geht es da?

Bisher ist ein Testament zu Gunsten
eines Tiers nichtig, weil Tiere nicht erb-

fähig sind. Dass das nicht einmal alle

Anwälte wissen, zeigt deutlich, dass die

Auffassung des Tiers als Sache dem ge-
sunden Menschenverstand zuwider-
läuft. Mit dem geänderten Gesetz wäre

ein solches Testament gültig, und für
ein Tier würde tiergerecht gesorgt
werden.

Fur v/e/e Menschen fangen che Schwierig-
heiten in bezug unfein Haustier vie/ /ruher
un. /ch denke an meine Schwester, die /ur
ihre Tochter gern eine Tatze in der Woh-

nung ha/ten möchte, was ihr von den

Ffausbesitzem aus fadenscheinigen Grün-
den verboten wird.

In Frankreich gilt es als Grundrecht,
dass man in der Wohnung ein Haustier
halten kann. Und auch in Deutschland
ist das Mietrecht liberaler als bei uns.

Der/urist Anto/'ne F. Goetschei ist

Spez/'a/isf für Fragen von Recht und
Efb/k im F/'erscbufz. Fr hat nicht nur
an zahireichen Tagungen im /n- und
Aus/and über Fragen des Tierschutzes

referiert, er ist zu diesem Thema auch

tehrheauftragter an der rechtswissen-

schaft/ichen Abfe/'/ung der Universität
Zürich. Er ist unter anderem im

Zenira/vorstand des Schweizer Tier-

schütz, Sfiftungsrafsmitgiied des

Fonds für versuchstierfreie Forschung,

Ad/'tgf/ied der Stiftung für he/'mat/ose

Katzen sowie Geschäftsführer der

kürz/ich gegründeten Stiftung für das

Tier im Recht. Die Stiftung setzt sich

dafür ein, dass d/'e Gesetze zum Tier-

Schutzes im praktischen Aiitag auch

umgesetzt werden. Wer mehr über d/'e

Stiftung für das Tier im Recht erfahren

möchte, kann unter 07 262 67 25

Unfer/agen anfordern.

Ich wünschte mir, dass das Halten von
Heimtieren in Wohnräumen zwar be-

willigungspflichtig bleibt, der Vermie-
ter aber die Bewilligung nur aus sach-

bezogenen Gründen wie übermässige
Belästigung oder nicht tiergerechte Hai-

tung verweigern kann.

Das schiene mir eine echte Verbesserung.
Wo sehen Sie durch die Gesetzesrevision

Ueränderimgen, die insbesondere für äitere
Menschen wichtig sein können?

Älteren Menschen ist es unter Um-
ständen nicht mehr immer möglich,
im ganzen Quartier in allen Gärten und
Garagen herumzusuchen, wenn ihr
Heimtier davongelaufen ist. Derzeit ist
es nicht einfach herauszufinden, an
wen man sich wenden kann, wenn
man ein Tier verliert oder findet; in je-
dem Kanton ist eine andere Behörde

zuständig. Neu sind in jedem Kanton
Meldestellen für Findeltiere geplant.
Ich würde mir zusätzlich noch wün-
sehen, dass es in jedem Kanton auch
einen Rechtsanwalt für Tierschutz in
Strafsachen gäbe. Bisher leistet sich das

nur der Kanton Zürich.

Nichts gegen Tierschutz, aber da gäbe es

doch noch andere schützenswerte Mitgiie-
der der Geseiischa/t, die so einen Rechts-

anwa/t /tötig haben könnten.

Das sehe ich genauso, ich habe des-

halb bei Pro Juventute einen ähnlichen
«Kindsschutz-Anwalt in Strafsachen»

angeregt - was bisher allerdings noch
nicht realisiert wurde. Mir ist es sehr

wichtig, dass die einzelnen Schutz-

gebiete nicht gegeneinander ausge-
spielt werden. Schritte zu mehr
Menschlichkeit sind nämlich auf allen
Ebenen wichtig und nötig.

Das kiingf überzeugend. Ho/fen wir, dass

sich auch die möglichen Gegner der Geset-

zesrevis/on von den Vbrteiien derÄnderun-

gen überzeugen iassen. Wie schätzen Sie

dies ein?

Am ehesten gibt es im Welschland
Widerstand, wo unser Vorstoss gele-

gentlich als «germanischer Romantizis-
mus» abgetan wird. Es wird befürchtet,
dass Denkschemen aus Deutschland
und Österreich übernommen würden.
Dabei schützen wir in der Schweiz im
Unterschied zu unseren Nachbarstaa-

ten schon in der Bundesverfassung «die

Würde der Kreatur», wir hinken jedoch

UMFRAGE
7/ere und T/er/io/fung

t/'ebe teser/'nnen und Eeser

W/r möchten Sie auffordern, uns zum
Thema Tiere und T/erha/tung /bre

Gedanken und Wünsche, /bre Freuden

und Sorgen mitzuteilen. Haben Sie

direkte oder indirekte Erfahrungen mit
T/eren in der freien Natur, zu Hause

oder im A/fershe/'m? Was meinen Sie

zu unserer neuen Ratgeber-Rubrik,
die zu diesem Thema Auskunft gibt?
Und wie ste//en Sie sich zu einem
verbesserten reebf/ieben Schutz von
T/'eren und T/'erha/tern?

/br Brief- mög/iebst nicht grösser a/s

eine A4-Seife - so//te bis am 7 0. März
bei uns eintreffen und wird im Tai/

einer Veröffentlichung auf der

Umfragese/'te mit 20 Franken

honoriert. Dasseibe Honorar ist

vorgesehen für den Abdruck von

zugesandten Fotos, über die wir uns
ebenfa/is freuen würden.

Unsere Adresse;

Ze/'tiupe, teserumfrage,
Postfach 642, 8027 Zürich,
Fax 07 283 89 70,

E-Ma/'i: ze/'f/upe(®pro-senecfufe. ch

diesem Grundsatz auf Gesetzesstufe

hintennach, was nun angeglichen wer-
den soll. Tiere werden neu zur Zwi-
schenkategorie zwischen Mensch und
Sache.

Das tönt zwar immer noch ein bisschen

technisch, doch kommt es o/fenbar nicht
nur den Tieren, sondern auch den Men-
sehen zugute.

Das ist aus meiner Sicht tatsächlich
einer der wichtigsten Aspekte der Revi-
sion: Die Gefühle, die einem Heimtier
entgegengebracht werden, sollen end-
lieh rechtlich geschützt werden.

Vielen Dank /ür das Gespräch,
Herr Goetschei.
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